
Informationen 
zur 

Beherbergungssteuer







Die Verbandsversammlung des Kommunalen Forums Südraum Leipzig beschließt die Vorbereitung zur
Übernahme der Trägerschaft von Identität stiftenden, überregional bedeutsamen touristischen 
Einrichtungen der Bergbaufolgelandschaft im Gebiet ihrer Verbandskommunen auf der Grundlage folgender
Voraussetzungen:
a) bei den Identität stiftenden, überregional bedeutsamen, touristischen Einrichtungen der 
Bergbaufolgelandschaft handelt es sich zunächst um das Neuseenlandhaus, das Archäologische Dorf, den 
NaturParcour Wyhra und den Bergbau-Technik-Park,
b) der Zweckverband nimmt die Trägerschaft dieser Einrichtungen als neue Aufgabe in seine 
Verbandssatzung auf,
c) die Finanzierung dieser Aufgabe erfolgt durch eine Umlage, für die in der Satzung des Zweckverbandes 
Kommunales Forum Südraum Leipzig ein neuer Umlageschlüssel definiert werden soll, der an die Zahl der 
Fremdübernachtungen in den Verbandskommunen anknüpft,
d) die Verbandskommunen werden im Interesse der Destinationsentwicklung zur Refinanzierung der 
Umlage Beherbergungssteuersatzungen erlassen und Beherbergungssteuern auf Fremdübernachtungen 
erheben,
e) dem Zweckverband soll die Befugnis eingeräumt werden, die Durchführung bestimmter Aufgaben seiner 
Verbandsmitglieder, z.B. den Vollzug der Beherbergungssteuersatzung, im Wege einer mandatierten 
Zweckvereinbarung zu übernehmen.







Gästetaxe
(§ 34 Sächs. KAG)

Tourismusabgabe
(§ 35 Sächs. KAG)

Beherbergungssteuer
(§§ 2 und 7 Sächs. KAG)

Abgabenschuldner

Gast Betrieb Gast

Bemessungsgrundlage

Aufenthaltstage Verschieden, z. B. Rohertrag, 
Umsatz, qm-Zahl, Räder, 

Tanksäulen

Aufenthaltstage

Verwendung

Zweckgebunden Zweckgebunden Nicht zweckgebunden

Kalkulation der tatsächlichen Ausgaben ist zu erstellen Keine Kalkulation notwendig



Bettensteuer in Sachsen

Kommune Höhe der Steuer

Leipzig 5 %

Dresden 6 %

Chemnitz 5 %



Kommune Übernachtungen 
nach StLA (2019)

Übernachtungen mit 
Betrieben < 10 Betten

Markkleeberg 142.150 192.000

Zwenkau 21.425 58.000

Pegau 5.555 19.000

Groitzsch 3.115 26.000

Borna 10.355 20.000

Rötha 15.000 23.000

Großpösna 65.200 70.000

Regis-Breitingen 0 5.000

Kitzscher 0 6.000

Neukieritzsch 0 48.000

Böhlen 0 30.000

Summe 262.800 497.000



Finanzierungsbedarfe für die „Identität stiftenden, überregional bedeutsamen 
touristischen Einrichtungen der Bergbaufolgelandschaft im Gebiet ihrer 
Verbandskommunen“, Mitgliedsbeiträge und Personalkosten beim KFSL 

Ausgabenart Finanzbedarf

Neuseenlandhaus 270.000 Euro

Archäologisches Dorf 200.000 Euro

Bergbau-Technik-Park 50.000 Euro

NaturParcour Wyhra 50.000 Euro

Mitgliedsbeitrag Verband 65.000 Euro

Personal ZV KFSL 100.000 Euro



ÜN nach StLA ÜN vollst.

Bettensteuer 
(Einnahmen bei 35 Euro 

und 5 Prozent)
in Euro

Umlage bei 
800.000 Euro 

Bedarf
in Euro

Verbleib bei der 
Kommune

in Euro

Markkleeberg 142.150 192.000 336.000 206.680 129.320

Leipzig 200.000

Zwenkau 21.425 58.000 101.500 62.435 39.065

Pegau 5.555 19.000 33.250 20.453 12.797

Groitzsch 3.115 26.000 45.500 27.988 17.512

Borna 10.355 20.000 35.000 21.529 13.471

Rötha 15.000 23.000 40.250 24.759 15.491

Großpösna 65.200 70.000 122.500 75.352 47.148

Regis-Breitingen 0 5.000 8.750 5.382 3.368

Kitzscher 0 6.000 10.500 6.459 4.041

Neukieritzsch 0 48.000 84.000 51.670 32.330

Böhlen 0 30.000 52.500 32.294 20.206

Summe 262.800 497.000 869.750 735.000 134.750



ÜN nach 
StLA ÜN vollst.

Bettensteuer 
(Einnahmen 
bei 35 Euro 

und 5 Prozent)
in Euro

Umlage bei 
432.000 Euro 

Bedarf
in Euro

Verbleibt bei 
der Kommune

in Euro

Markkleeberg 142.150 192.000 336.000 250.329 85.671

Leipzig 50.000

Großpösna 65.200 70.000 122.500 91.266 31.234

Kitzscher 0 6.000 10.500 7.823 2.677

Neukieritzsch 0 48.000 84.000 62.582 21.418

Summe 207.350 316.000 553.000 462.000 91.000

Aktueller Stand zu Beschlussfassungen und Auswirkungen



Gemeinde:
• Verbuchung der Forderungen
• Zahlungsabwicklung
• Mahnung/Beitreibung
• ggf. Erstattung
Zweckverband Kommunales Forum Südraum Leipzig:
• Erstellung sämtlicher Informationsunterlagen für Gäste und Betriebe
• Vorbereitung der administrativen Prozesse (Formulare entwickeln und Nutzbarkeit herstellen, 

Onlineverfahren, etc.)
• Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen der Besteuerung (Prüfung vor Ort im Betrieb)
• Verfolgung der Melde- und Auskunftspflichten (Anmeldung der Betriebe, Standorte, Steuerhöhe, 

Rückzahlungsforderungen, zahlungsverweigernde Personen) 
• Steueraufsicht und Prüfung (Abgleich der Steuerpflichtigen mit tatsächlichen Betriebsanmeldungen, 

Prüfung vor Ort) 
• ggf. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
• Rechtliche Interessenvertretung 

• genereller Ansprechpartner zu Fragen der Beherbergungssteuer

Aufgabenverteilung bei mandatierender Zweckvereinbarung



Wie wird die Beherbergungssteuer berechnet?

Bemessungsgrundlage sind die jeweils für die einzelnen Übernachtungen der Beherbergung des Gastes 
geschuldeten Entgelte einschließlich der gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer. Nehmen mehrere 
Personen eine Leistung gemeinsam in Anspruch, ist das für die Leistung geschuldete Entgelt diesen 
Personen anteilig zuzuordnen.
Die Beherbergungssteuer beträgt fünf Prozent des für die jeweils einzelne Übernachtung geschuldeten 
Entgeltes, abgerundet auf volle Cent.

Beispiel für 1 Person:
Das Entgelt für eine Übernachtung kostet 55,50 Euro inkl. Umsatzsteuer, ohne Frühstück. Fünf Prozent 
des für die Übernachtung geschuldeten Entgeltes (55,50 Euro x 5 / 100) beträgt 2,775 Euro, abgerundet 
auf volle Cent beläuft sich der Steuerbetrag auf 2,77 Euro für eine Übernachtung.

Beispiel für 2 Personen:
Das Entgelt für eine Übernachtung kostet 99,90 Euro inkl. Umsatzsteuer, ohne Frühstück. Der Anteil je 
Person beläuft sich auf 49,95 €. Fünf Prozent des für die Übernachtung geschuldeten Entgeltes (49,95 
Euro x 5 / 100) beträgt 2,4975 Euro, abgerundet auf volle Cent beläuft sich der Steuerbetrag auf 2,49 
Euro für eine Übernachtung.



Welche Melde- und Entrichtungspflichten bestehen für Betreiber von 
Beherbergungseinrichtungen?

Wer innerhalb der Stadt Markkleeberg eine Beherbergungseinrichtung betreibt, ist 
verpflichtet, von den bei ihm beherbergten Personen die Beherbergungssteuer zum 
Entstehungszeitpunkt (bei Abreise des Gastes) einzuziehen. Die Verpflichtung besteht nicht, 
soweit die beherbergten Personen von der Entrichtung einer Beherbergungssteuer befreit 
sind (s. o.).

Die innerhalb eines Kalendermonats vereinnahmte Beherbergungssteuer ist vom Betreiber 
der Beherbergungseinrichtung monatlich (quartalsweise) selbst zu berechnen und unter 
Verwendung des amtlichen Formulars bei der Stadt anzumelden und abzuführen.







https://www.kommunalesforum.de/







Befreiungstatbestände 
Von der Zahlung der Beherbergungssteuer befreit sind: 
• Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, 
• Personen, welche zum Zweck einer zwingend notwendigen medizinischen 

Behandlung in o.g. Kommunen übernachten müssen, 
• Personen, die unter der Anschrift der Beherbergungseinrichtung mit 

alleiniger Wohnung, Haupt- oder Nebenwohnung nach dem 
Bundesmeldegesetz gemeldet sind, 

• Personen, die Gruppen von allein reisenden, beherbergungssteuerbefreiten 
Kindern und Jugendlichen betreuen (z.B. Lehrer oder Erzieher). 



Informationen zum Neuseenlandhaus

Besucher-
information

und -lenkung

Ausstellung 
LAND-

SCHAFTS-
WANDEL

SERVICE 
(Dienst-
leistung, 

Gastronomie)

Zielsetzung: Informationszentrum 
und Besuchermagnet

• Dauerausstellung
• Wechselausstellungen
• Bildungsarbeit
• Touristischer Service
• Tagungsort
• Besucher-Shop
• Garderobe und Toiletten












